
 
 
 

Satzung zur Änderung der Fachstudien- und Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang Arbeitsmarkt und Personal 

der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürnberg - FPOAuP -  

 
Vom 23. Februar 2010 

 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Erlangen-Nürnberg folgende 
Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Arbeitsmarkt und 
Personal der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Erlangen-Nürnberg - FPOAuP - vom 17. Juli 2009 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 wird vor das Wort „Wirtschaftspsychologie“ das Wort 
„Empirische“ eingefügt. 

b) Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 wird ersatzlos gestrichen. 
c) Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 wird zur neuen Nr. 5. 
d) In Satz 3 werden die Wörter „Abs. 4“ durch die Wörter „Abs. 3“ ersetzt. 

 
2. Die Anlage erhält folgende neue Fassung: 
 
Studienplan Master Arbeitsmarkt und Personal         
  1 2 3 4 

    
ECT

S 
ECT

S 
ECT

S 
ECT

S 
ECT

S 
Pflichtbereich           
Arbeitsmarktökonomie 5 5       
Arbeitsmarktsoziologie  5 5       
Personalpsychologie 5 5       
Personalmanagement 5 5       
Quantitative Methoden I 5 5       
Quantitative Methoden II 5 5       
Institutionen und Organisationen des Arbeitsmarktes 5   5     
Personalökonomie 5   5     
Ausgewählte Aspekte der Sozialpolitik 5   5     
Interdisziplinäres Seminar 5   5     
Quantitative Methoden III 5   5     
Datenerhebung und Datenstrukturen in der Arbeitsmarktforschung 5   5     
Wahlbereich (es sind 3 Module zu wählen)         
Empirische Arbeitsmarktökonomie 10     10   
Empirische Arbeitsmarktsoziologie 10     10   
Organisationspsychologie 10     10   
Empirische Wirtschaftspsychologie 10     10   
Multivariate Zeitreihen- und Strukturmodelle 10     10   
Wahlangebot: 2 Module mit je 5 ECTS aus dem sonstigen Angebot 
der Fakultät  10     10   



Masterarbeit         
Masterarbeit 30       30 
Seminar zur Masterarbeit          
 SWS           

 
ECT
S 120 30 30 30 30 

 
 

§ 2 
 

Die Satzung tritt am 1. April 2010 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-
Nürnberg vom 10. Februar 2010 und der Genehmigungsfeststellung des Rektors 
vom 15. Februar 2010. 
 
 
Erlangen, den 23. Februar 2010 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske 
Rektor 
 
 
Die Satzung wurde am 23. Februar 2010 in der Universität Erlangen-Nürnberg 
niedergelegt; die Niederlegung wurde am 23. Februar 2010 durch Anschlag in der 
Universität Erlangen-Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 
23. Februar 2010. 
 
 


